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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2012, Deut#ches Reich 

 
 

Verordnung, betreffend die Genehmigung von Nebenbe#chäftigungen  
der Dien#t- und Amtsträger des Deut#chen Reiches 

 
verordnet am 05.12.2012, im Namen des Deut#chen Reiches  

 
In Kraft ge#etzt am 21.12.2012 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 

 
Nr. 18 

 
 

§ 1. 
 

Allen Deut#chen Recht-Kon#ulenten in der aktiven Tätigkeit eines Amtsträgers, i#t es ge#tattet zur Erhaltung der eigenen 
Exi#tenz, gemäß § 16  des Reichsbeamtenge#etzes vom 31. März 1873 (Reichsge#etzblatt Nr.10) Nebenämter und 
Nebenbe#chäftigungen einzugehen oder ein Gewerbe zu betreiben. Voraus#etzung i#t, daß die#e Nebenerwerbsmöglichkeiten 
nicht gegen die Vor#chriften der Reichsrechtsordnung ver#toßen. 

 
§ 2. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Verordnet zu Berlin, den 5. Dezember 2012 
 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär unb Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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